
 

 

 TOP 16 

Gremium Termin Status 

Ortsbeirat Oggersheim 10.09.2020 öffentlich 

 

Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion 
Pfosten in der Ausfahrt der 1. und 2. Altstadtgasse zur Wormser Straße 

Vorlage Nr.: 20202198 

 

Stellungnahme der Verwaltung 

 

Nach Prüfung des Sachverhaltes und einer Ortsbesichtigung nehmen wir für den Bereich 2-
15 wie folgt Stellung:  
 
Frage 1: Wer hat die Anbringung dieses Pfostens veranlasst? 

Der Pfosten wurde vom Bereich Straßenverkehr angeordnet.  
 
Frage 2: Welche sachliche Begründung gibt es dafür? 

Der Poller wurde aufgestellt, damit, wie in den anderen Gassen (z.B. Sonnengäss-
chen und Sterngässchen) die von der Wormser Straße abgehen, unnötiger Verkehr 
zu bestimmten Zeiten von einer Einfahrt aus Richtung Wormser Straße abgehalten 
wird. Im Bereich fließender Verkehr häuften sich die Beschwerden der Anwohner, 
dass die 1. Altstadtgasse zur Durchfahrt genutzt werden würde und es vermehrt zu 
massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen kommen würde.  

 
Frage 3 und 4: Welche Auswirkung hat dieser Pfosten für die Anlieger bezüglich der Andie-
nung durch die Entsorgungsbetriebe, durch Handwerker, durch Postdienste etc.? 
Wie ist sichergestellt, dass im Notfall Rettungsdienst, Feuerwehr diesen Pfosten für eine freie 
Zufahrt entfernen können? 

Für die Anwohner hat der Einbau des Pfostens keine Auswirkung. Es kann weiterhin 
über die Zufahrt der 3. Altstadtgasse angedient werden. Die Zufahrt über die 
3.Altstadtgasse ist  
ca. 3 m breit, so dass alles Fahrzeuge auch Rettungsfahrzeuge diesen Weg nutzen 
können. Falls ein größeres Fahrzeug das die 1. und 2. Altstadtgasse aus einem be-
rechtigten (einzelnen) Grund befahren muss, kann dies beim Bereich Straßenverkehr 
mit einer Ausnahmegenehmigung zur Öffnung des Pfostens beantragt werden.  
Das größere Problem für die Rettungsfahrzeuge stellt das Parken im verkehrsberu-
higten Bereich dar. Sowohl bei stichprobenartiger Kontrolle der Verkehrsüberwachung 
als auch bei der Ortsbesichtigung wurde hier ordnungswidrig geparkt.  
Dies wird durch die Verkehrsüberwachung geahndet.  
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